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[1633 ] A
NOTIZEN [VOM ZUGER AMMANN BEAT II . ZURLAUBEN UEBER DEN KESSEL¬

RINGHANDEL]

"Ob etwan ein Mitei verbanden das die Kriegs Räth [ der IV kath . Orte - V ausg.

LU] denselben [ gemeint Kilian Kesse  l r i n g ] selbs under die Ob [ hut]

gebend 3 und das die Ohrt den 7 [ - VIII Alte Orte ausg . BE - ] oder 10 [ - XIII
2

ausg . BS , SH3 AP - im Thurgau reg . Orten gemeint ] .

Ob uffzezüchen bis andere auch gestrafft.

beider hinder sich zuokheren ist nit rathsam : wyl by solcher Beschaffenheit
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mennigkhlichen geneigt nach frid und Rühen zuo trachten , so ist die frag ob
wan der Kesselring iustificiert , oder Lebendig gelassen , oder sogar wider Jn
unparthyscher hand khormen solte , ob dan Rühw, ob alles usgmacht . Jch meyne
Nein . Die stäthe dag und verbiterung wäre wegen des erlitnen Khriegscostens
[- Truppenkontingent der IV obgenannten Orte für das von Schweden bedrohte
Thurgau - ] .
Process vollenden - us selbigem die anderen auch abstraffen - modus interce¬
dendi .

Jn pündten erzpriester . Solothumer puren [=Untertanen ] . Rotwyl . Berner Exem¬
pel . . . .
Die 10 ohrtische Zesamenkhunfft [=Tagsatzung der im Thurgau reg . Orte vom 18.

2
November 1633 in Frauenfeld sei von] Ury und Underwalden nit besucht [weshalb
diese nur von den VIII Orten ZH, BE, LU, SZ, ZG, GL, FR und SO beschickt wor¬
den war] .

Schwytz khein befelch gehabt , da Ury und Zug den 7 oder 10 ohrten übergeben
wellen etc . damals Zürich nit gahr wellen.
Zug hat sich ehe wider bequembt den Khriegs Rath in handßn zu behalten , dar-
mit Ury bewegt auch zu enderen.
Jn sollichem die Examinaten verhofft , es werden dan woll andere mitel fürge¬
nommen und von der fründtschafft angeruoffen werden, so aber bis dato nix.
Man auch befelch ghen zlasen von mitlen . Ervolget Jetz syn Laugnen . Und ist
an der Zyt den Rechtstag ze halten.
Gmeinen Manns stimen habe ers verdient , soll man Jn lohnen was Recht ertra¬
gen ? Womit ledig lassen - wo will man us?
Plibts Lenger unerörtert , wurd die verbiterung Je grösser Jn den ohrten , Zwyf-
fel , argwöhn, bethreüwung und derglychen Verwirrungen.
Wirdt er vor dem Kriegs Rath zum Todt verurtheilt , Jst der costen nit allein
verloren , sonders noch mehr Jederm ohrt zu bezalen , werdend auch die anderen
straffbaren underthanen [im Thurgau] mit fuogen nit mehr gestrafft . Andere
Catholische underthanen wenig schirms haben an unschuldigen gerochen , sogar
Krieg entstahn , uns von den uninteressierten die schuld zuogewisen , wye fry-
burg und solothum uns helffen welle . Jn Zwyffel wyl sy vermeint das wir es-
den 10 ohrten woll übergeben mögen odar doch das Rechtpott anzenemen schuldig
syen.
Würdt er aber ledig , doch mit gwüssen conditionen des costens und straffen,
verbandisierung , vilicht uff syn gnad begären und andere Jnterces-
sion.

J



Zürich Neme seinen wider ahn , werden Jnn öffentlich verthädigen , die 4 ohrt

einer unbilligkheit usschryen und anclagen wellen . Jtem eben der gmeine Mann

vermeinen es sye nit Rächt zuogangen : wye woll hingägen zu sagen , das wyl er

den Khriegs Räthen Jn Jr gwalt gegeben sye , mögen sy nach Jrem willen ver¬

fahren.

Zletst wirdts heissen sic erat in fatis . "

1 ) Dieser nicht vollendete Abschnitt ist wieder durchgestrichen.
2 ) s . EA V 2 , 797 (Nr . 656 ) . Stadt und Amt Zug war nicht durch Beat II . Zur¬

lauben vertreten.
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